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Sehr geehrte Frau Präsidentin, 

 

beigefügt übersende ich Ihnen die Antwort der Landesregierung auf die o. g. Klei-

ne Anfrage. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

In Vertretung 

 

Uwe Schüler 
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Antwort  
der Landesregierung  

auf die Kleine Anfrage Nr. 1008  
der Abgeordneten Andrea Johlige (Fraktion DIE LINKE) 
Drucksache 7/2777   

Anschläge auf Abgeordneten- und Parteibüros, 4. Quartal 2020  

Namens der Landesregierung beantwortet der Minister des Innern und für Kommunales die 
Kleine Anfrage wie folgt: 

Vorbemerkung der Fragestellerin: In der kürzeren Vergangenheit ist es wiederholt zu An-
schlägen auf bzw. Beschädigungen von Abgeordneten- und Parteibüros gekommen. 

Vorbemerkung der Landesregierung: Zur Erhebung der Fallzahlen für den Betrachtungs-
zeitraum 1. Oktober 2020 bis 31. Dezember 2020 wurden alle im Rahmen des „Kriminalpo-
lizeilichen Meldedienstes in Fällen Politisch motivierter Kriminalität“ (KPMD-PMK) gemelde-
ten Straftaten mit Stand vom 7. Januar 2021 ausgewertet. Um eine sachgerechte Auswer-
tung im Rahmen des Meldedienstes für Politisch motivierte Kriminalität (PMK) zu ermögli-
chen, wurde zum Definitionssystem PMK mit Datum vom 1. Januar 2019 bundesweit ein 
Angriffszielkatalog eingeführt. Nunmehr ist der Wert „Parteigebäude/Parteieinrichtung“ als 
Angriffsziel definiert. Unter Anschläge auf Abgeordneten- und Parteibüros sind im Sinne die-
ser Auswertung die Straftaten zu verstehen, die sich unmittelbar gegen Gebäude, Büro-
räume, Briefkästen sowie Schaukästen mit Werbematerial richten. 

Frage 1: Wie viele Anschläge auf bzw. Beschädigungen von Abgeordnetenbüros von Land-
tags- und Bundestagsabgeordneten sind der Landesregierung im 4. Quartal 2020 sowie auf 
Parteibüros im gleichen Zeitraum bekannt geworden? (Um detaillierte Auflistung hinsichtlich 
Tatort, Zeit, Delikt, Geschädigtem und Zuordnung zu einem Phänomenbereich wird gebe-
ten!) 

Frage 2: Welche dieser Taten konnten aufgeklärt werden? Wie viele Tatverdächtige wurden 
dabei ermittelt?  

Frage 3: Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung zu den Tätern und hinsichtlich der 
Tatmotive der aufgeklärten Fälle?  

zu den Fragen 1 bis 3: Für den Berichtszeitraum wurden insgesamt neun derartige Strafta-
ten gemeldet. Täter konnten bisher nicht ermittelt werden. Eine detaillierte Auflistung einzel-
ner Grunddaten zu den Straftaten, wie Tatzeit, Tatort, Delikt, Geschädigte und Phänomen-
bereich ist als Anlage 1 angefügt. 

Frage 4: Gab es Nachmeldungen von Straftaten im Sinne der Frage 1, die bei den Antworten 
zu Anfragen zu diesen Taten in den vorangegangenen Zeiträumen noch nicht berücksichtigt 
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werden konnten? Wenn ja, wird um detaillierte Auflistung hinsichtlich Tatort, Zeit, Delikt, Ge-
schädigtem und Zuordnung zu einem Phänomenbereich gebeten! 

zu Frage 4: Es wurden zwei Straftaten nachgemeldet. Täter konnten nicht ermittelt werden. 
Eine detaillierte Auflistung einzelner Grunddaten zu den Straftaten, wie Tatzeit, Tatort, Delikt, 
Geschädigte und Phänomenbereich ist als Anlage 2 angefügt. 

Frage 5: Gab es bei Taten im Sinne der Frage 1 aus vorangegangenen Zeiträumen Ermitt-
lungserfolge, die bei Antworten zu Anfragen zu diesen Taten in den vorangegangenen Zeit-
räumen noch nicht berücksichtigt werden konnten? Wenn ja welche und wie viele Tatver-
dächtige wurden dabei ermittelt? 

zu Frage 5: Im Sinne der Fragestellung sind bisher keine neuen Ermittlungserfolge zu ver-
zeichnen. 

Frage 6: Hat sich Lageeinschätzung der Landesregierung hinsichtlich der Sicherheitslage 
der Abgeordnetenbüros von Landtags- und Bundestagsabgeordneten zu den vorangegan-
genen Anfragen geändert? Wenn ja, inwiefern und welche Schritte unternimmt die Landes-
regierung, um die Sicherheitslage von Abgeordnetenbüros zu verbessern? 

zu Frage 6: Nein, die Lageeinschätzung hinsichtlich der Sicherheitslage der im Land Bran-
denburg befindlichen Büros von Landtags- und Bundestagsabgeordneten hat sich im Ab-
gleich zu den vorangegangenen gleichgelagerten Anfragen nicht geändert. 
 

 

 

 

 



Stand: 07.01.2021  Anlage 1  

lfd. Nr. Datum Tatort
Landkreis/

kreisfreie Stadt
§§ Begehungsweise geschädigte Partei Phänomenbereich

1 12.10.2020 Potsdam Potsdam § 303 StGB Schmiererei - Hinweistafel FDP PMK -nicht zuzuordnen-

2 19.10.2020 Finsterwalde Elbe-Elster § 303 StGB Schmiererei - Fensterscheibe AfD PMK -links-

3 20.10.2020 Elsterwerda Elbe-Elster § 303 StGB
Beschädigung der Scheibe des 

Hinweisschildes
AfD PMK -links-

4 10.11.2020 Bad Belzig Potsdam-Mittelmark § 304 StGB Schmiererei - Fensterscheibe DIE LINKE PMK -religiöse Ideologie-

5 19.11.2020 Cottbus/Chóśebuz Cottbus/Chóśebuz § 303 StGB
Beschädigen der Adressschilder 

mittels Farbe
DIE LINKE PMK -rechts-

6 19.11.2020 Brandenburg a.d. Havel Brandenburg a.d.Havel § 303 StGB Schmiererei - Hauswand CDU PMK -nicht zuzuordnen-

7 23.11.2020 Königs Wusterhausen Dahme-Spreewald § 303 StGB
Aufbringen einer unbekannten 

Flüssigkeit an die Fensterscheibe
AfD PMK -links-

Politisch motivierte "Anschläge" auf Abgeordneten- und Parteibüros
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lfd. Nr. Datum Tatort
Landkreis/

kreisfreie Stadt
§§ Begehungsweise geschädigte Partei Phänomenbereich

8 13.12.2020 Frankfurt (Oder) Frankfurt (Oder) § 303 StGB Beschädigung - Fensterscheibe SPD PMK -nicht zuzuordnen-

9 14.12.2020 Hohen Neuendorf Oberhavel § 303 StGB Schmiererei - Hauswand Bündnis 90/Die Grünen PMK -rechts-
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Stand: 07.01.2021  Anlage 2  

lfd. Nr. Datum Tatort
Landkreis/

kreisfreie Stadt
§§ Begehungsweise geschädigte Partei Phänomenbereich

1 16.03.2020 Potsdam Potsdam § 303 StGB Beschädigung - Fensterscheibe FDP PMK -nicht zuzuordnen-

2 09.04.2020 Cottbus/Chóśebuz Cottbus/Chóśebuz § 185 StGB
Aufbringen von Aufklebern an die 

Eingangstür
Bündnis 90/Die Grünen PMK -nicht zuzuordnen-

Nachmeldungen i. S. der Frage 4
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